
NIEDERSCHRIFT BezA/009/2011 
 

über die Sitzung des Bezirksausschusses der Stadt Billerbeck am 12.05.2011 in 
der Gaststätte Thumanns Mühle, Temming 34. 
 
 
Vorsitzender: 

Herr Werner Wiesmann  
 
Ausschussmitglieder: 

Herr Bernhard Faltmann  
Herr Bernd Kösters  
Herr Thomas Schulze Temming  
Frau Maggie Rawe  
Herr Helmut Knüwer  

 
Sachkundige Bürger gem. § 58 Abs. 3 GO NW: 

Herr Theo Schulze Brock  
Herr Werner Schulze Esking  
Herr Franz-Josef Schulze Thier  
Frau Birgit Schulze Wierling  
Herr Michael Fliß  
Frau Maria Schlieker  

 
Von der Verwaltung: 

Frau Marion Dirks  
Frau Michaela Besecke  
Herr Gerd Mollenhauer  
Frau Birgit Freickmann Schriftführerin 

 
 
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr 
Ende der Sitzung: 19:35 Uhr 
 
Herr Wiesmann stellt fest, dass zu dieser Sitzung form- und fristgerecht eingeladen 
wurde. Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch.  
 
 

TAGESORDNUNG 
 

I. Öffentliche Sitzung 
 
1. Fortschreibung des Regionalplanes Münsterland 

hier: Beteiligung der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stel-
len 

 Frau Besecke verweist auf die Ausführungen in der Sitzungsvorlage und 
die beigefügte Eingabe der CDU-Fraktion.  
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Herr Schulze Brock bezeichnet die Planung als schlecht, nicht nur aus 
Sicht der Landwirte, sondern er könne sich vorstellen, dass auch die Na-
turschützer nicht gut damit leben könnten. Während einerseits beste tro-
ckene Ackerflächen als Flächen für den Naturschutz dargestellt seien, 
seien Biotope nicht enthalten. 
 
Herr Schulze Esking macht deutlich, dass er es nicht so locker sehe wie 
die Verwaltung, dass es in den Bereichen für den Schutz der Natur (BSN) 
nur bei raumbedeutsamen Maßnahmen zu Einschränkungen komme.  
Im alten Gebietsentwicklungsplan werde z. B. noch ausgeführt, dass die 
naturnahe Landschaft zu sichern oder wieder herzustellen ist. Das sei ein 
großer Unterschied zu den jetzigen Ausführungen im Entwurf des Regio-
nalplanes. Dort werde unter dem Ziel 30.1 ausgeführt: „Die Bereiche für 
den Schutz der Natur sind entweder in ihrer Gesamtfläche oder in ihren 
überwiegenden Teilen als Naturschutzgebiete festzusetzen oder über 
langfristigen Vertragsnaturschutz zu sichern.“  
Daraus schließe er, dass die Bereiche, die im jetzigen Regionalplan zum 
Schutz der Natur dargestellt sind, zwingend per ordnungsbehördlicher 
Verordnung oder über einen Landschaftsplan festgesetzt werden müs-
sen.  
 
Zudem verweise er auf die Ausführungen zum Ziel 29 Nr. 389: „Die Dar-
stellung von Bereichen für den Schutz der Natur ist das wichtigste In-
strument des Regionalplans zum Schutz von Biotopen und Arten. Daher 
haben die Belange in den Bereichen für den Schutz der Natur stets Vor-
rang gegenüber anderen Nutzungsansprüchen.“ 
Daraus könne man schließen, dass nicht nur die raumbedeutsamen Nut-
zungen gemeint sind, sondern auch alle anderen Maßnahmen im Vorhin-
ein ausgeschlossen werden.  
 
Frau Besecke erläutert, dass sie den Regionalplan aus Sicht der Stadt 
Billerbeck betrachten müsse. Private Eigentümer schätzten es sicher 
ganz anders ein, wenn ihre Flächen als Naturschutzgebiete ausgewiesen 
werden als die Stadt Billerbeck.  
Im Übrigen sei in einer redaktionellen Überarbeitung das Wort „raumbe-
deutsam“ in den Zielvorgaben gestrichen worden. Deshalb sei es zum 
besseren Verständnis sinnvoll, die von der CDU formulierte Klarstellung 
einzufordern.  
Unter Rand Nr. 406 werde ausgeführt, wie die Landschaftsbehörden mit 
diesen Flächen umgehen müsse und die Untere Landschaftsbehörde 
werde sicherlich keine Hofflächen als Naturschutzgebiete ausweisen. Das 
sei im Erläuterungsbericht auch klar gestellt. Wenn man lediglich die Zie-
le lese, könnte sich der Eindruck aufdrängen, dass zukünftig in den Be-
reichen nichts mehr machbar ist. Deshalb wäre eine Klarstellung durch-
aus sinnvoll. Im Übrigen seien aber die Eigentümer selbst gehalten, sich 
an die Bezirksregierung zu wenden.  
 
Herr Schulze Brock meint, dass grundsätzlich darauf hingewiesen werden 
sollte, dass es wenig Sinn mache, trockene Ackerflächen als BSN-
Flächen aufzunehmen und Biotopflächen und hängige Grünflächen da-
gegen nicht. Auch um Hofstellen gelegene Flächen seien als BSN-
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Flächen ausgewiesen. Das könne nicht im Interesse der Stadt sein, weil 
dann u. U. Ställe errichtet werden, wo man sie nicht haben wolle. Hierauf 
sollte ebenfalls hingewiesen werden.  
 
Auf Nachfrage von Frau Rawe erläutert Frau Besecke, warum im Bereich 
Bergstraße ein Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) ausgewiesen werden 
soll.  
Frau Rawe erkundigt sich weiter, warum an dem Photovoltaikpark fest-
gehalten werden soll.  
Frau Besecke begründet dies mit der erteilten Baugenehmigung. Es wäre 
ein Missbrauch des Vertrauensschutzes, wenn die Stadt den Park nicht 
schützen würde.  
 
 
Herr Fliß regt an, grundsätzlich über die Ausweisung eines weiteren 
Windeignungsbereiches nachzudenken. Das sei nach seiner Meinung 
besser als wenn Investoren kommen und die Stadt in Zugzwang bräch-
ten.  
 
Herr Knüwer sieht das anders. Der Regionalplan sehe keine weitere 
Ausweisung vor.  
Ihn störe am Regionalplan, dass dieser viele Widersprüche enthalte. Die 
ausgewiesenen Windeignungsbereiche seien 1995 und 1996 unter ganz 
anderen Zielen als der Regionalplan heute vorgebe, entwickelt worden. 
Heute gehe es um die Erhaltung der Kulturlandschaft und das Freihalten 
von Kammlagen der Baumberge. Danach hätte nicht nur das Windfeld 
COE 51 in diese Planung überhaupt nicht mehr übernommen werden 
dürfen, sondern auch COE 02 hätte überhaupt nicht entstehen dürfen. Im 
Nachhinein sei es sehr bedauerlich, dass dieses Feld überhaupt ausge-
wiesen wurde. Vielleicht sollte in der grundsätzlichen Stellungnahme 
hierauf eingegangen werden.  
 
Herr Schulze Esking entgegnet, dass die rechtliche Situation bei der 
Ausweisung des Windeignungsbereiches eine andere gewesen sei. 
Wenn die Stadt keinen Windeignungsbereich ausgewiesen hätte, wäre 
die Verspargelung der Landschaft schlimmer geworden. Also sei die 
Stadt gezwungen gewesen, mindestens 1 Windfeld auszuweisen, um 
dieser Verspargelung vorzubeugen. Er könne den Vorschlag von Herrn 
Fliß unterstützen, das Windfeld 51 zu streichen und zu sehen, wo im 
Stadtgebiet noch Möglichkeiten zur Ausweisung eines Windfeldes beste-
hen, allerdings nur im Konsens mit den Bürgern, die dort wohnen. Viel-
leicht biete sich die Möglichkeit, das an der Gemeindegrenze zu Alten-
berge vorhandene Windfeld auf Billerbecker Gebiet auszudehnen.  
 
Herr Mollenhauer erinnert daran, dass dies bereits bei der Planung des 
Windfeldes angesprochen wurde und damals erheblicher Widerstand 
seitens der Anlieger vorgebracht wurde.  
 
Frau Rawe verweist auf die vorhandenen Windkraftanlagen, die Be-
standsschutz genössen. Wenn diese jetzt als Repower-Anlagen höher 
gebaut würden, wären sie für die Anlieger viel günstiger, weil sie leiser 
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seien und effektiver arbeiteten. Sie wolle heute noch keinen Beschluss-
vorschlag für den Rat verabschieden, sondern erst noch eruieren, ob ein 
gemeinsames Vorgehen aller Fraktionen möglich ist. Die gesellschaftliche 
Akzeptanz alternativer Energien habe sich nach Fukishima in vielen 
Punkten geändert.  
 
Auf Nachfrage von Herrn Schulze Esking erklärt Frau Rawe, dass sie 
keine bestimmten Eignungsbereiche festschreiben, sondern im Einzelfall 
über beantragte Windkraftanlagen entscheiden wolle.  
 
Herr Schulze Brock unterstreicht, dass man vor Ort alternative Energien 
ermöglichen müsse.  
 
Herr Knüwer hält dem entgegen, dass in Billerbeck in Sachen alternative 
Energien mehr als in anderen Gemeinden getan werde. Im Übrigen glau-
be er nicht, dass sich die Akzeptanz in der Bevölkerung nach den Vorfäl-
len in Japan geändert habe.  
 
Herr Fliß ist dagegen der Meinung, dass die Stadt die Planung in die 
Hand nehmen müsse. Dabei sei es aber wichtig, die Anwohner mit zu 
nehmen.  
 
Frau Besecke gibt zu bedenken, dass ein Windhundrennen beginnen 
werde, wenn ein neues oder erweitertes Windfeld im Regionalplan aus-
gewiesen werde.  
 
Herr Wiesmann stellt die Frage, ob über einen Bebauungsplan Regelun-
gen getroffen werden können, um das Windhundrennen zu vermeiden.  
 
Frau Besecke verweist auf ein evtl. mögliches Zielabweichungsverfahren. 
 
Frau Rawe erklärt, dass sie nicht nur ein neues Windfeld ausweisen, 
sondern darüber hinaus noch mehr Windkraftnutzung zulassen möchte. 
Es sollte auch nicht nur über die Erweiterung des Windfeldes auf der 
Beerlage nachgedacht werden, sondern das gesamte Stadtgebiet sollte 
noch einmal nach möglichen Windeignungsbereichen untersucht werden. 
Außerdem wolle sie, dass die vorhandenen kleinen Anlagen im Rahmen 
des Repowering erweitert werden können.  
 
Frau Besecke erläutert, dass die kleinen Anlagen nach anderen Geneh-
migungstatbeständen genehmigt wurden und landwirtschaftlich privile-
giert waren. Wenn sie größer würden, wäre der Privilegierungstatbestand 
nicht mehr gegeben.  
 
Herr Mollenhauer ergänzt, dass man sich ja im Verfahren zur Ausweisung 
eines Windeignungsbereiches befinde. Wenn eine Akzeptanz der Nach-
barn für die Altenberge-Erweiterung vorhanden wäre, wäre das u. U. ein 
Weg, vielleicht sogar ohne Regionalplan.   
 
Herr Knüwer weist darauf hin, dass das gesamte Stadtgebiet Billerbecks 
bereits nach möglichen Windeignungsbereichen untersucht wurde, aber 
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keine weiteren geeigneten Flächen vorhanden seien.  
 
Herr Schulze Brock ist dagegen der Meinung, dass es aufgrund der ex-
ponierten Lage sehr wohl geeignete Flächen gebe auf denen Windräder 
gebaut werden könnten, ohne dass hierdurch Bürger belästigt würden.  
 
Herr Knüwer verweist auf die Zielsetzung des Regionalplanes, wonach 
Kammlagen der Baumberge freizuhalten sind.  
 
Frau Besecke merkt an, dass man auf die Restriktionsflächen des Gut-
achtens von ökoplan achten müsste, wenn Eignungsbereiche neu aus-
gewiesen oder vorhandene erweitert werden sollen.  
 
Frau Schlieker geht davon aus, dass die Akzeptanz für die Ausweisung 
von Windvorrangzonen damals eine andere war als heute nach dem Re-
aktorunglück in Japan. Es sollten keine Konzentrationszonen festgelegt 
werden, sondern über jede einzelne beantragte Windkraftanlagen sollte 
fallweise entschieden werden; Windkraftanlagen sollten überall möglich 
sein.  
 
Herr Schulze Esking entgegnet, das dies rechtlich nicht möglich sei. Au-
ßerhalb von Eignungsbereichen dürften keine Windkraftanlagen gebaut 
werden.  
 
Herr Wiesmann wirft die Frage auf, ob ein Zielabweichungsverfahren für 
alle Standorte im Stadtgebiet möglich wäre.  
 
Frau Besecke führt an, dass es zeitlich unrealistisch wäre, ein Abstim-
mungsverfahren bis zu den Sommerferien durchführen zu können.  
 
Frau Dirks fasst zusammen, dass sich insgesamt die Meinung nach den 
Ereignissen in Japan verändert habe. Sie könne aber den Optimismus, 
dass ein Konsens mit den Bürgern gefunden wird, nicht teilen. Mit den 
Bürgern sollte neu diskutiert werden.  
Sie schlage vor, den Flächennutzungsplan wieder aufleben zu lassen und 
das Gutachten noch einmal nach möglichen Eignungsflächen durchzu-
kämmen. Außerdem werde mit der Bezirksregierung geklärt, ob Zielab-
weichungsverfahren möglich sind.  
 
Herr Wiesmann stellt fest, dass es zum Thema Windenergie drei Vor-
schläge gebe:  

• Erweiterung des Eignungsfeldes auf der Beerlage 
• Windkraftanlagen im gesamten Stadtgebiet zulassen  
• Keine Windenergienutzung zulassen  

Er schlage vor, die Diskussion heute so stehen zu lassen und im Stad-
tentwicklungs- und Bauausschuss fortzuführen.  
 
 
 
Frau Rawe macht deutlich, dass sie entgegen dem Vorschlag der Verwal-
tung nicht wolle, dass die geplante Ortsumgehung vom Gewerbegebiet 
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Friethöfer Kamp in Richtung Industriegebiet Hamern dargestellt wird und 
beantragt, die Herausnahme dieser Passage.  
Der Antrag wird mit 2 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen 
abgelehnt.  
 
 
Herr Schulze Esking bezieht sich auf die Anmerkung der Verwaltung zum 
Ziel 24 (Seite 71), in dem es um Vorgaben für Eignungsbereiche für An-
lagen der Intensivtierhaltung gehe. Verwaltungsseitig werde vorgeschla-
gen, die Gewährleistung des Immissionsschutzes durch entsprechende 
Gutachten auf die Genehmigungsebene zu verschieben, wenn man dazu 
komme, in schützenswerten Bereichen kleinere Eignungsbereiche an Hö-
fen auszuweisen.  
Hierzu schließt sich eine kurze Erörterung an, in der Frau Besecke ab-
schließend erläutert, dass der Vorschlag der Verwaltung zum Ziel 24 nur 
als Anregung zu verstehen sei. Es solle lediglich eine Klarstellung erfol-
gen, es werde keine Änderung angeregt.  
 
(Redaktionelle Anmerkung: Der Einladung zur Sitzung des Bezirksaus-
schusses wurde versehentlich ein Vorentwurf des Vermerkes als Anlage 
beigefügt. Die Anlage zur Ratssitzung gliedert die Anmerkungen in kriti-
sche Punkte und genauer zu betrachtende Punkte und weitere Anmer-
kungen und ist daher verständlicher. Siehe Anlage 1) 
 
 
Auf Nachfrage von Frau Rawe wird verwaltungsseitig versichert, dass die 
Berkelaue als Bereich zum Schutz der Natur dargestellt ist.  
 
Frau Rawe merkt an, dass im Regionalplan keine Ausführungen zu den 
Erdgasvorkommen gemacht werden. Es sollte nachgefragt werden, ob 
die Stadt Billerbeck hiervon betroffen sei.  
Frau Dirks verweist auf einen hierzu vorliegenden Fraktionsantrag der 
FDP.  
 
 
Herr Wiesmann weist darauf hin, dass es einen Beschlussvorschlag der 
Verwaltung und einen Vorschlag der CDU-Fraktion gebe und schlägt vor, 
zunächst über die Stellungnahme der CDU, die in das Beteiligungsverfah-
ren aufgenommen werden soll, abzustimmen.  
Mit 9 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen wird dem CDU-Vorschlag zuge-
stimmt.  
 
 
Vor der weiteren Beschlussfassung macht Frau Schlieker deutlich, dass 
sie der Herausnahme des Windfeldes 51 nicht zustimmen könne, wenn 
nicht gleichzeitig über die Ausweisung anderer Windeignungsfelder dis-
kutiert wird.  
 
Nach kurzer Erörterung wird über die einzelnen Beschlussvorschläge ge-
trennt abgestimmt.  
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Beschlussvorschlag für den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss 
als Beschlussvorschlag für den Rat: 
 
Zu der Fortschreibung des Regionalplanes Münsterland werden folgende 
Anregungen und Bedenken vorgetragen: 
 
Kapitel II (Übergreifende Planungsgrundsätze und –ziele): 
Ziel 1, Grundsatz 5: Der Zielsetzung der Baulückenerhebung fehlt ein 
konkreter Umsetzungsansatz. Da die Baulücken Privateigentümern gehö-
ren, entziehen sie sich weitestgehend dem Einfluss der Kommune. Aus 
dem sinnvollen Ziel der Innenverdichtung dürfen sich kein unnötiger Ver-
waltungsaufwand für ein kommunales Flächenmonitoring und kein ver-
minderter Flächenbedarf ergeben.  
 
Stimmabgabe: einstimmig  
 
 
Kapitel III (Siedlungsraum): 
Ziel 14: Um die Entwicklungsmöglichkeiten des Klosters Gerleve zu erhal-
ten, wird die Darstellung im Regionalplan als Allgemeiner Siedlungsbe-
reich (ASB) für zweckgebundene Nutzung (z.B. religiöse Bildungseinrich-
tung) angeregt.  
 
Ziel 15: Es wird angeregt, das Gewerbegebiet Bergstraße als ASB darzu-
stellen.  
 
Stimmabgabe: einstimmig  
 
 
Kapitel IV (Freiraum): 
Ziel 29.3: Es wird angeregt, bebaute Bereiche, aber auch fachlich nicht 
begründbare Flächen aus der Regionalplanung herauszunehmen und 
darüber hinaus die Zielformulierung 29.3 folgendermaßen zu ergänzen: 
„In den Bereichen für den Schutz der Natur und in ihrem Umfeld ist dem 
Arten- und Biotopschutz Vorrang vor beeinträchtigenden raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen einzuräumen.“  
 
Stimmabgabe: 9 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen  
 
 
Kapitel V (Rohstoffvorkommen): 
Kein Verwaltungsvorschlag 
 
 
Kapitel VI (Ver- und Entsorgung): 
Ziel 42: Zum Schutz klimaschützender Maßnahmen (hier Photovoltaik-
park), des Ortsbildes sowie aufgrund des Naturschutzes wird angeregt, 
die Darstellung der Fläche COE 51 aus dem Planentwurf herauszuneh-
men.  
 
Stimmabgabe: 9 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung 
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Kapitel VII (Verkehr): 
Grundsatz 39: Im Zusammenhang mit dem Grundsatz, die Verbindungs-
qualität durch Ortsumgehungen zu verbessern, wird angeregt, die Dar-
stellung der geplanten Ortsumgehung vom Gewerbegebiet Friethöfer 
Kamp (L 580) Richtung Industriegebiet Hamern und weiter bis zur Darfel-
der Straße aufzunehmen.  
 
Stimmabgabe: 6 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen  
  
 

2. Mitteilungen 
  

 
2.1. Anliegerversammlung Biogasanlage Beerlage - Frau Besecke 
 Frau Besecke berichtet über einen Gesprächstermin mit den Betreibern 

und Anliegern der Biogasanlage auf der Beerlage. Insgesamt sei die Dis-
kussion harmonisch verlaufen. Aufgrund der Sperrung der K 38 sei tlw. 
nicht feststellbar, welche Maßnahmen bzgl. der Lärmimmissionen zum 
Erfolg geführt haben und welche nicht.  
Außerdem hätten die Betreiber ihre Planung zur Gärrestetrocknung vor-
gestellt. Voraussichtlich nach dem nächsten Sommer, wenn die Gärreste-
trocknung installiert ist und einige Zeit betrieben wurde, solle ein weiterer 
Gesprächstermin stattfinden, auch um zu besprechen, wie sich die Fahr-
beziehungen entwickelt haben.  
 
 

3. Anfragen 
  

 
3.1. Unterhaltungsarbeiten an Wirtschaftswegen - Herr Schulze Brock 
 Herr Schulze Brock fragt nach, wann die Wirtschaftswege gesplittet wür-

den. Der Napoleonsweg befinde sich in einem katastrophalen Zustand.  
 
Herr Mollenhauer erinnert daran, dass noch kein gültiger genehmigter 
Haushaltsplan vorliegt. Geplant sei, die Arbeiten noch vor den Sommerfe-
rien zu vergeben.  
 
 

3.2. Innovative Radwege auf der Beerlage - Frau Schulze Wierling 
 Auf Nachfrage von Frau Schulze Wierling erläutert Herr Mollenhauer den 

Sachstand zu den einzelnen Radwegeabschnitten auf der Beerlage.  
 
Frau Schulze Wierling unterstreicht, dass die Eigentümer auf die Herstel-
lung des Radweges drängten und mit Eigenleistungen hierzu beitragen 
wollten.  
 
Herr Mollenhauer weist darauf hin, dass zunächst noch die Straßenseite 
festgelegt werden müsse, auf der die Trasse angelegt wird.  
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Weiter erläutert Herr Mollenhauer auf Nachfrage von Frau Schlieker, 
dass wegen der knappen Haushaltslage keine bituminöse Oberfläche 
aufgebracht werden soll.  
 
 

3.3. LKW-Verkehr auf dem Mühlendamm - Herr Kösters 
 Herr Kösters weist darauf hin, dass auf dem Mühlendamm zwischen der 

L 550 und der L 506 reger LKW-Verkehr herrsche und es zu Problemen 
beim Begegnungsverkehr mit den Schulbussen komme. Er bittet die 
Verwaltung mit dem Unternehmer abzustimmen, dass der Mühlendamm 
nur einseitig befahren wird, auch damit der Weg nicht kaputt gefahren 
wird.  
 
Herr Mollenhauer teilt mit, dass Gespräche mit dem Unternehmer bereits 
geführt wurden und der Zustand des Mühlendammes nach Abschluss der 
Maßnahme kontrolliert und mit der Bestandsaufnahme zu Beginn vergli-
chen werde.  
 
 

3.4. Rad-/Wanderweg hinter Suwelack - Herr Knüwer 
 Herr Knüwer weist darauf hin, dass sich der Berkelradweg (A 11) hinter 

Suwelack in Richtung Schulze Brock tlw. in einem sehr ausgefahrenen 
Zustand befinde.  
 
Herr Mollenhauer teilt mit, dass es sich nicht um den Berkelradweg, son-
dern um einen Wanderweg handele.  
 
 

3.5. Brücke am Helmsweg - Herr Faltmann 
 Herr Faltmann fragt nach, ob die Brücke am Helmsweg noch verkehrssi-

cher sei.  
 
Herr Mollenhauer teilt mit, dass das Geländer wieder in Ordnung ge-
bracht werde. Wegen der Brücke selber würden Gespräche mit den Ei-
gentümer der angrenzenden Flächen geführt. Wenn die Stadt in den Be-
sitz der Flächen gelange, werde die Brücke erneuert. Im Haushaltsplan 
seien hierfür Mittel eingestellt.  
  
 
 

 
 
 
 
   Werner Wiesmann       Birgit Freickmann 
   Ausschussvorsitzender      Schriftführerin  


